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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit einer deutlichen Mehrheit haben sich die Beschäftigten der 
bayerischen kommunalen Nahverkehrsunternehmen in einer 
Urabstimmung Ende März 2009 für die Annahme eines nach-
gebesserten Angebots der Arbeitgeber ausgesprochen und die 
zuvor erzielte Tarifeinigung angenommen. Nach langen Ver-
handlungen, zwei 24-stündigen Warnstreiks und der deutlichen 
Bereitschaft der Belegschaften, in einen unbefristeten Ausstand 
einzutreten, ist der dbb tarifunion damit ein erfolgreicher Ab-
schluss der Tarifauseinandersetzung im bayerischen kommu-
nalen Nahverkehr gelungen.  
 
Dabei ließ bereits der Verhandlungsauftakt im Januar eine 
schwierige Tarifrunde erwarten. Statt sich substantiell mit den 
schon im November 2008 an den Kommunalen Arbeitgeber-
verband Bayern (KAV) übersandten Forderungen der gemein-
samen Verhandlungskommission von dbb tarifunion und ver.di 
zu beschäftigen, lehnten die Arbeitgeber angemessene Ent-
gelterhöhungen zunächst rundweg ab. Stattdessen forderte der 
KAV pauschal die Erhöhung der Arbeitszeit auf 40 Wochen-
stunden. Die Enttäuschung der Beschäftigten bekamen die Ar-
beitgeber dann auch unmittelbar in den ersten bayernweiten 
Warnstreiks am 27. Februar 2009 zu spüren. Die folgenden 
Bemühungen der Tarifkommission, in den folgenden Verhand-
lungsrunden einen tragfähigen Kompromiss zu erzielen, wur-
den durch Vorbereitung eines unbefristeten Arbeitskampfes 
flankiert. Die Beschäftigten verliehen diesen Bemühungen der-
weil den nötigen Nachdruck, indem sie sich in der Urabstim-
mung mit überwältigender Mehrheit von 99,2 Prozent für die 
Aufnahme unbefristeter Arbeitsniederlegungen aussprachen.  
 

Dieses Votum hat die Arbeitgeber schließlich dazu bewogen, 
ihr letztes Angebot noch einmal deutlich zu verbessern und ihre 
Forderung nach Arbeitszeitverlängerung endgültig fallen zu las-
sen. Die schließlich erzielte Einigung sieht neben einem So-
ckelbetrag von 40 Euro ab 1. Januar 2009 eine lineare Ein-
kommenserhöhung von 3,1 Prozent ab 1. Mai 2009 vor. Für 
das erste Halbjahr 2010 erhalten die Beschäftigten dann noch 
einmal 50 Euro pro Monat als Einmalzahlung, also insgesamt 
300 Euro. Zudem werden die Schicht- und Wechselschichtzu-
lagen um rund 30 Prozent auf 150 beziehungsweise 200 Euro 
erhöht. Als besonderer Erfolg ist dabei auch zu werten, dass es 
gelungen ist, die bis zuletzt von den Arbeitgebern geforderte 
Arbeitszeiterhöhung zu verhindern.  
 
Trotz des gerade auch in Anbetracht der Wirtschaftskrise posi-
tiven Abschlusses, bleibt die Situation des kommunalen Nah-
verkehrs nicht nur in Bayern ungewiss. Problematisch ist, ne-
ben dem allgemein zu beobachtenden Trend zur Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben, insbesondere die zunehmende Liberali-
sierung aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben. Bereits 
im kommenden Dezember tritt eine neue EU-Verordnung in 
Kraft, die es den Kommunen zukünftig deutlich schwerer ma-
chen wird, Nahverkehrsaufträge unmittelbar an ihre eigenen 
Verkehrsunternehmen zu vergeben. Für den Erhalt des öffentli-
chen Nahverkehrs in kommunaler Hand ist umso wichtiger, 
dass die politischen Entscheidungsträger erkennen, dass ein 
gesunder und verlässlicher Nahverkehr eine solide Finanzaus-
stattung benötigt und nicht zum Nulltarif zu bekommen ist. 
 
 
Willi Russ 
2. Vorsitzender der dbb tarifunion
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Tarifvertrag 

Nahverkehrsbetriebe Bayern (TV-N Bayern) 

 
 

vom 18. August 2006  
in der Fassung des 2. Änderungstarifvertrages vom 9. Juni 2009 

 

Zwischen  
 
 

dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern,  

Sitz München, vertreten durch den Vorsitzenden,  
 
 

und  
 
 

der dbb tarifunion  

Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin  
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
 

 
 
 
 
 
 

 



Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Bayern vom 18.08.2006 i.d.F.d. 2 ÄTV v. 9. Juni 2009 
 
 
 

Seite | 4 
 

Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Bayern 
(TV-N Bayern) 

 

Inhaltsverzeichnis 
§ 1  Geltungsbereich  

§2  Arbeitsvertrag, Probezeit  

§3  Allgemeine Pflichten  

§4  Betriebszugehörigkeit  

§5  Eingruppierung  

§6  Entgelt  

§7  Teilzeitbeschäftigung  

§8  Regelmäßige Arbeitszeit  

§ 8a  
Ergänzende Arbeitszeitregelungen für Arbeitnehmer 
im Fahrdienst  

§ 9  Sonderformen der Arbeit  

§ 10  Ausgleich für Sonderformen der Arbeit  

§ 11  Arbeitszeitkonto  

§ 12  Erschwerniszuschläge  

§ 13  Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall  

§ 14  Erholungsurlaub  

§ 15  Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung  

§ 16  Sonderzahlung  

§ 16a  Einmalzahlung  

§ 17  Besondere Zahlungen  

§ 18  Zusatzversorgung  

§ 19  Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

§ 20  Ausschlussfrist  

§ 21  Anwendung weiterer Tarifverträge  

§ 22  Ablösung bisheriger Tarifverträge  

§ 23  Überleitungsregelung  

§ 24  In-Kraft-Treten  

Anlage 1  Eingruppierung von Arbeitnehmern  
Anlage 2  Entgelttabellen für Arbeitnehmer nach § 6  
Anlage 3:  Katalog der erschwerniszuschlagspflichtigen Arbeiten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Bayern vom 18.08.2006 i.d.F.d. 2 ÄTV v. 9. Juni 2009 
 
 
 

Seite | 5 
 

§1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmer in Nahverkehrs-

betrieben, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Ar-
beitgeber stehen, der Mitglied des Kommunalen Arbeit-
geberverbandes Bayern ist.  
 

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für  
 

a) leitende Angestellte im Sinne von § 5 Abs. 3 des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG), wenn ihre 
Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders 
vereinbart sind, sowie Arbeitnehmer, die ein über 
das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus-
gehendes regelmäßiges Entgelt erhalten,  

 
b) Auszubildende, Volontäre und Praktikanten,  

  
c) Arbeitnehmer,  
 

aa)  die Arbeiten nach den §§ 260 ff SGB III  
  verrichten oder  
 

bb) für die Eingliederungszuschüsse nach den 
§§ 217 ff SGB 111 gewährt werden,  

 
d) geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer im Sinne 

von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV,  
 

e) Arbeitnehmer der VAG Nürnberg, für die -
abweichend von § 18 -eine eigenständige betrieb-
liche Regelung zur Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung besteht; eine Einbeziehung in den Ge-
ltungsbereich des TV-N durch einen landesbezirk-
lichen Tarifvertrag bleibt unberührt.  

 
(3) Dieser Tarifvertrag gilt auch für die nicht im Nahverkehr 

beschäftigten Arbeitnehmer der Stadtwerke Bamberg 
Verkehrs-und Park GmbH und für die im Bereich der 
Parkbetriebe beschäftigten Arbeitnehmer der Bayreuther 
Verkehrs-und Bäder GmbH.  

 
(4) Die in diesem Tarifvertrag verwendete Bezeichnung "Ar-

beitnehmer" umfasst weibliche und männliche Arbeit-
nehmer.  

 
 

§2 
Arbeitsvertrag, Probezeit 

 
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich unter Angabe der Ent-

geltgruppe abgeschlossen. Nebenabreden sind schrift-
lich zu vereinbaren. In der Nebenabrede kann vereinbart 
werden, dass sie jederzeit mit einer Frist von zwei Wo-
chen zum Monatsende gesondert gekündigt werden 
kann.  

 
(2) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als 

Probezeit. Im Arbeitsvertrag kann auf eine Probezeit ver-
zichtet oder eine kürzere Probezeit vereinbart werden. 
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Von einer Probezeit soll abgesehen werden, wenn der 
Arbeitnehmer in unmittelbarem Anschluss an ein erfolg-
reich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis bei dem-
selben Arbeitgeber eingestellt wird.  

 
 

§3 
Allgemeine Pflichten 

 
(1) Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragenen Aufgaben 

gewissenhaft und ordnungsgemäß auszuführen. Er ist 
verpflichtet, den Anordnungen des Arbeitgebers nachzu-
kommen.  

 
(2) Jede entgeltliche Nebenbeschäftigung muss dem Arbeit-

geber rechtzeitig vor Ausübung schriftlich angezeigt wer-
den.· Der Arbeitgeber kann die Ausübung einer Neben-
beschäftigung untersagen, wenn sie geeignet ist, die Er-
füllung der arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeitneh-
mers oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu 
beeinträchtigen.  

 
(3) Der Arbeitgeber ist bei gegebener Veranlassung berech-

tigt, den Arbeitnehmer durch einen Vertrauensarzt da-
hingehend untersuchen zu lassen, ob er zur Leistung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 
Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 
Der Arbeitgeber trägt auch die Kosten für gesetzlich ver-
anlasste oder vorgeschriebene Untersuchungen (z.B. 
aufgrund der Fahrerlaubnisverordnung).  

 

§4 
Betriebszugehörigkeit 

 
Betriebszugehörigkeit ist die bei demselben Arbeitgeber in 
einem Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit.  

 
 

§5 
Eingruppierung 

 
(1) Der Arbeitnehmer ist entsprechend seiner mindestens 

zur Hälfte regelmäßig auszuübenden Tätigkeit in einer 
Entgeltgruppe nach Anlage 1 eingruppiert. Soweit in An-
lage 1 ausdrücklich ein von Satz 1 abweichendes Maß 
bestimmt ist, gilt dieses. Erreicht keine der vom Arbeit-
nehmer auszuübenden Tätigkeiten das in Satz 1 oder 2 
geforderte Maß, werden höherwertige Tätigkeiten zu der 
jeweils nächstniedrigeren Tätigkeit hinzugerechnet.  

 
(2) Die Entgeltgruppen 2 bis 15 und die Entgeltgruppe F 

sind in sechs Stufen aufgeteilt. Abweichend davon ent-
fallen in Entgeltgruppe 8 die Stufen 5 und 6 für Arbeit-
nehmer, deren Tätigkeit vor dem 01. Januar 2005 der 
Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte. Be-
ginnend mit der Stufe 1 erreicht der Arbeitnehmer die 
jeweils nächste Stufe innerhalb seiner Entgeltgruppe un-
ter Berücksichtigung der Betriebszugehörigkeit (§ 4) 
nach folgenden Zeiten:  
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Stufe 2 nach zwei Jahren in Stufe 1,  
 
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,  
 
Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,  
 
Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4,  
 
Stufe 6 nach vier Jahren in Stufe 5.  
 
Förderliche Zeiten können für die Stufenzuordnung be-
rücksichtigt werden. Bei Leistungen, die erheblich über 
dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit in 
den Stufen verkürzt werden. Bei Leistungen, die erheb-
lich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche 
Zeit in jeder Stufe einmal bis zur Hälfte verlängert wer-
den. Für Beschwerdefälle· ist die betriebliche Kommissi-
on (§ 6 Abs. 5 mit dem entsprechenden Verfahren) zu-
ständig.  

 
(3) Wird einem Arbeitnehmer vorübergehend eine höherwer-

tige Tätigkeit übertragen und hat er sie mindestens einen 
Monat ausgeübt, erhält er eine Zulage für die Dauer der 
Übertragung. Die Zulage bemisst sich aus dem Unter-
schied zwischen dem Entgelt, das dem Arbeitnehmer 
zustehen würde, wenn er in der nächsthöheren Entgelt-
gruppe eingruppiert wäre, und der Entgeltgruppe, in der 
er eingruppiert ist.  

 
(4) Arbeitnehmer, die ohne ihr Verschulden infolge eines Ar-

beitsunfalls im Sinne des § 8 SGB VII oder infolge einer 

Berufskrankheit im Sinne des § 9 SGB VII nicht mehr im 
Fahrdienst beschäftigt werden können, behalten bei Wei-
terbeschäftigung im selben Nahverkehrsbetrieb das je-
weilige Entgelt ihrer bisherigen Entgeltgruppe. Voraus-
setzung ist, dass der Arbeitnehmer bis zum Eintritt der 
Fahrdienstuntauglichkeit mindestens 20 Jahre bei dem 
selben Nahverkehrsunternehmen, davon 15 Jahre im 
Fahrdienst, beschäftigt war und das 50. Lebensjahr vol-
lendet hat.  

Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 Satz 2  
Der Wegfall der Stufen 5 und 6 gilt nicht für Arbeitnehmer, die 
die Tätigkeit eines anerkannten Industrie-oder Handwerksmeis-
ters ausüben.  
 
Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 Satz 6  
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeits-
unfall beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu be-
rücksichtigen.  
 
Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 5 und 6  
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeent-
scheidung.  
 
Protokollerklärung zu § 5 Abs. 3  
Die Regelung gilt auch für die Vertretung von Vorarbeitern. 
 
Protokollerklärung zu § 5 Abs. 4  
Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich im Falle einer Rege-
lung im Rahmen des TVöD zur Leistungsminderung Tarifver-
handlungen über eine entsprechende Regelung im TV-N auf-
zunehmen. 
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§6 
Entgelt 

 
(1) Die Arbeitnehmer erhalten Entgelt nach der Anlage 2.  

 
(2) Bemessungszeitraum für das Entgelt des Arbeitnehmers 

ist der Kalendermonat. Die Zahlung erfolgt am letzten 
Tag des laufenden Monats (Zahltag) auf ein von dem Ar-
beitnehmer benanntes Konto innerhalb eines Mitglieds-
staates der Europäischen Union.  

 
(3)  Bemessungsgrundlage für die Fortzahlung des Entgelts 

nach den § 8 Abs. 3, § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und § 15 
Abs. 2 bis 4 ist der Durchschnitt der tariflichen Entgelte, 
die in den letzten drei dem maßgeblichen Ereignis für die 
Fortzahlung vorhergehenden vollen Kalendermonate ge-
zahlt worden sind. Ausgenommen hiervon sind das zu-
sätzlich für Überstunden gezahlte Arbeitsentgelt (mit 
Ausnahme der dienstplanmäßig vorgesehenen Über-
stunden), Leistungszulagen (Absatz 5), Leistungsprä-
mien (Absatz 6), Sonderzahlungen (§ 16), besondere 
Zahlungen (§ 17 Abs. 1), Zeitaufwandspauschalen (§ 8a 
Abs. 8) sowie Zahlungen für Arbeitsstunden, die keine 
Überstunden sind (§10 Abs. 2).  

 
(4) Zur Ermittlung des Stundenentgelts nach der Anlage 2 ist 

das Entgelt (Absatz 1) durch das 4,348-fache der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 8 Abs. 1 Satz 1) zu 
teilen.  

 

(5) An Arbeitnehmer, deren Leistungen hinsichtlich der Ar-
beitsqualität oder Arbeitsquantität erheblich über dem 
Durchschnitt der Leistungen liegen, die normalerweise 
zu erwarten sind, können jederzeit widerruflich Leis-
tungszulagen gewährt werden, wenn ihre Leistungen 
zum wirtschaftlichen Erfolg des Betriebes beigetragen 
haben. Über die Leistungszulage ist jährlich neu zu ent-
scheiden. Die Kriterien für Leistungszulagen und das 
Verfahren werden  in einem betrieblich zu vereinbaren-
den System festgelegt. Bei der Entwicklung und beim 
ständigen Controlling des Systems wirkt eine betriebliche 
Kommission mit, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Ar-
beitgeber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Be-
trieb benannt werden. Die betriebliche Kommission ist 
auch für die Beratung von schriftlich begründeten Be-
schwerden zuständig, die sich auf Mängel des Systems 
bzw. seiner Anwendung beziehen. Der Arbeitgeber ent-
scheidet auf Vorschlag der betrieblichen Kommission 
darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im 
Wege der Korrektur des Systems bzw. von Systembe-
standteilen oder auch von einzelnen konkreten Anwen-
dungsfällen abgeholfen werden soll.  

 
(6) Arbeitnehmer, deren Arbeitsaufgabe die Erreichung von 

vereinbarten oder festgelegten besonderen Zielen um-
fasst, können entsprechend der Zielerreichung eine Leis-
tungsprämie erhalten. Leistungsprämien können auch an 
Gruppen von Arbeitnehmern gewährt werden. Absatz 5 
Sätze 3 bis 6 gilt entsprechend.  

(7) Die nach den Absätzen 5 und 6 gewährten leistungsbe-
zogenen Entgelte sind nicht zusatzversorgungspflichtig.  
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Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 5 und 6  
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeent-
scheidung.  
 
 

§7 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) Wünscht der vollbeschäftigte Arbeitnehmer Teilzeitarbeit. 

so ist dem Rechnung zu tragen, wenn die betrieblichen 
Verhältnisse es zulassen.  

 
(2) Ist mit einem früher vollbeschäftigten Arbeitnehmer auf 

seinen Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäfti-
gung vereinbart worden, soll der Arbeitnehmer bei späte-
rer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher 
Eignung im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten be-
vorzugt berücksichtigt werden.  

 
(3) Bei nichtvollbeschäftigten Arbeitnehmern sind die Leis-

tungen nach den § 6 Abs. 1, § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 2 
und § 23 Abs. 11 und 12 entsprechend dem Verhältnis 
der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Ar-
beitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines entspre-
chenden vollbeschäftigten Arbeitnehmers zu bemessen.  

 
 
 
 
 
 

§8 
Regelmäßige Arbeitszeit 

 
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der 

Pausen durchschnittlich 38,5 Stunden wöchentlich. Die 
regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus notwen-
digen betrieblichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt 
werden. Die Arbeitszeit beginnt und endet an dem vor-
geschriebenen Arbeitsplatz, bei wechselnden Arbeits-
plätzen an dem jeweils vorgeschriebenen Arbeits-oder 
Sammelplatz.  

 
(2) Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu ei-
nem Jahr zugrundezulegen. Bei Arbeitnehmern, die 
ständig Wechselschicht-oder Schichtarbeit zu leisten ha-
ben, kann ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt wer-
den.  

 
(3) Soweit es die betrieblichen Verhältnisse zulassen, wird 

der Arbeitnehmer am 24. Dezember und am 31. Dezem-
ber unter Fortzahlung des Entgeltes nach § 6 Abs. 3 von 
der Arbeit freigestellt. Kann die Freistellung nach Satz 1 
aus betrieblichen Gründen nicht erfolgen, ist entspre-
chender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu 
gewähren.  
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(4) Aus dringenden betrieblichen Gründen (z.B. Revision, 
Störungen, außergewöhnliche Reparaturarbeiten) kann 
auf der Grundlage einer Betriebs-oder Dienstvereinba-
rung im Rahmen der §§ 7 und 12 ArbZG von den Vor-
schriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.  

 
(5) Der Arbeitnehmer ist im Rahmen begründeter betriebli-

cher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feier-
tags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie zu 
Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 
Mehrarbeit verpflichtet.  

 
(6) Durch Betriebs-oder Dienstvereinbarung kann ein wö-

chentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stunden 
eingerichtet werden. Die innerhalb eines Arbeitszeitkorri-
dors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im 
Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitrau-
mes ausgeglichen.  

 
(7) Durch Betriebs-oder Dienstvereinbarung kann in der Zeit 

von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von bis zu 12 
Stunden eingeführt werden. Die innerhalb der täglichen 
Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden 
werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgeleg-
ten Zeitraumes ausgeglichen.  

 
(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei 

Wechselschicht-und Schichtarbeit sowie für Arbeitneh-
mer im Fahrdienst.  

 

(9) Für einen Betrieb, in dem ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach Abs. 4, 
Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 Satz 1 in einem landesbezirkli-
chen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienst-
vereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt.  

 
Protokollerklärung zu § 8 Abs. 1:  
Für Arbeitnehmer im Fahrdienst ist Arbeitsplatz im Sinne von 
Abs. 1 das Fahrzeug oder der angewiesene Aufenthaltsplatz.  
 
Protokollerklärung zu § 8 Abs. 4  
Wenn es zum Erhalt einer regelmäßigen Schichtfolge erforder-
lich ist, kann an Sonn-und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit 
verlängert werden  
 
Protokollerklärung zu § 8 Abs. 5:  
Für Fahrzeugverspätungen bis zu zehn Minuten wird kein Ent-
gelt gewährt. Bei einer längeren Fahrzeugverspätung wird ab 
der 11. bis zur 20. Minute eine pauschale Zeitgutschrift von 15 
Minuten gewährt. Bei einer längeren Fahrzeugverspätung wird 
ab der 21. bis zur 30. Minute eine pauschale Zeitgutschrift von 
30 Minuten gewährt. Bei einer Fahrzeugverspätung von mehr 
als 30 Minuten wird die tatsächliche Zeit berücksichtigt. Die 
Zeitgutschrift wird mit dem anteiligen Entgelt der jeweiligen 
Entgeltgruppe und -stufe nach Maßgabe der Anlage 2 abgegol-
ten.  
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§ 8a 
Ergänzende Arbeitszeitregelungen für Arbeitnehmer im 

Fahrdienst 
 

(1) Die dienstplanmäßige Arbeitszeit für das Fahrpersonal 
darf acht Stunden und 30 Minuten, in Ausnahmefällen 
neun Stunden und 30 Minuten, in der Dienstschicht nicht 
übersteigen.  

 
(2) Im Kraftverkehr darf der reine Dienst des Kraftfahrers am 

Steuer (Lenkzeit) acht Stunden in der Dienstschicht nicht 
übersteigen.  

 
(3) Wenn die Betriebsverhältnisse es zulassen, sollen für 

Arbeitnehmer im Fahrdienst möglichst ungeteilte Dienste 
eingerichtet werden. Andernfalls soll die Dienstschicht 
nur einmal geteilt werden. Dabei soll jeder Teil der 
Dienstschicht mindestens zwei Stunden betragen. Ab-
weichende Regelungen können in Betriebsvereinbarun-
gen geregelt werden.  

 
(4) Vorbereitungs- und Abschlusszeiten gelten nicht als Ar-

beitszeit. Sie werden mit einer Zeitaufwandspauschale in 
Höhe von 10 Minuten (Stufe 1 der jeweiligen Entgelt-
gruppe) pro Dienstschicht vergütet. Durch örtliche Tarif-
vereinbarung kann die Abgeltung aus betrieblichen 
Gründen anfallender zusätzlicher Arbeitszeiten geregelt 
werden.  

 
(5) Zeiten für Abrechnung und Einzahlung gelten nicht als 

Arbeitszeit. Sie sind zusätzlich  

a) bei täglicher Einzahlung mit 15 Minuten  
 
b) bei wöchentlicher Einzahlung mit 10 Minuten  
 
c) bei nichtwöchentlicher Einzahlung mit 3 Minuten  
 
je Dienstschicht mit dem Entgelt der Stufe 1 der jeweili-
gen Entgeltgruppe zu vergüten. Durch Dienst-oder Be-
triebsvereinbarung kann geregelt werden, dass an Stelle 
des Entgelts eine Zeitgutschrift gewährt wird.  
 

(6) Die Dienstschicht mit dem Entgelt der Stufe 1 der jewei-
ligen Entgeltgruppe zu vergüten. Durch Dienst-oder Be-
triebsvereinbarung kann geregelt werden, dass an Stelle 
Entgelts eine Zeitgutschrift gewährt wird. Die Dienst-
schicht umfasst die reine Arbeitszeit, die Pausen und die 
Wendezeiten. Ausgestaltung kann betrieblich geregelt 
werden.  

 
(7) Durch Betriebs-oder Dienstvereinbarung können Kurz-

pausen von angemessener Dauer vereinbart werden. 
Diese müssen in der Summe mindestens 30 Minuten pro 
Dienst bzw. 45 Minuten bei Diensten über 9 Std. Arbeits-
zeit ergeben. Nach Abzug der erforderlichen technischen 
Wendezeit des jeweiligen Verkehrsmittels, sowie der er-
forderlichen Zeiten für Wende-und Kehrfahrten, müssen 
als Kurzpause von angemessener Dauer mindestens 
sechs Minuten frei von jeder Tätigkeit verbleiben.  
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 Pausenteilabschnitte von mindestens 15 Minuten und 
Blockpausen mit einer Länge von mehr als 30 Minuten 
dürfen in einem Dienst nicht mit Kurzpausen gemischt 
werden. Pausen werden nicht bezahlt.  

 
(8) Wird ein Beschäftigter an einem dienstfreien Tag oder 

aus der Ruhezeit zur Dienstleistung bestellt und meldet 
er sich daraufhin an seinem Arbeitsplatz zur Dienstleis-
tung, so erhält er Entgelt (Stufe 1 der jeweiligen Entgelt-
gruppe) für mindestens drei Stunden, auch wenn er nicht 
zu einer Dienstleistung herangezogen wird. Für tatsäch-
lich geleistete Arbeit werden zu der Vergütung die in be-
tracht kommenden Zuschläge gezahlt. Die Vergütungs-
garantie aus Satz 1 bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu 
dem sich der Beschäftigte am Arbeitsplatz gemeldet hat. 
Bei einer derartigen Beanspruchung in der Zeit von 21 
Uhr bis 6 Uhr wird die Vergütung tür mindestens vier 
Stunden bezahlt.  

(9) Bei Anwendung des § 1 Abs. 3 Nr. 2 Fahrpersonalver-
ordnung (FPersV) vom 27. Juni 2005 (BGBl I S. 1882), 
zuletzt geändert durch Artikel 1, 4 und 5 der Verordnung 
vom 22. Januar 2008 (BGBl I S. 54) können Arbeitsun-
terbrechungen von mindestens acht Minuten berücksich-
tigt werden, wenn in der Arbeitsschicht nach den Dienst- 
und Fahrplänen Arbeitsunterbrechungen (z.B. Wendezei-
ten) enthalten sind, deren Gesamtdauer mindestens ein 
Fünftel der vorgesehenen Lenkzeit beträgt.  

 
 
 
 

§9 
Sonderformen der Arbeit 

 
(1) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schicht-

plan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Ar-
beitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen der Ar-
beitnehmer durchschnittlich längstens nach Ablauf eines 
Monats erneut zur Nachtschicht herangezogen wird. 
Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in 
denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, 
sonntags und feiertags gearbeitet wird. Nachtschichten 
sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden 
Nachtarbeit umfassen.  

 
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der 

einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen 
Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnit-
ten von längstens einem Monat vorsieht, und die inner-
halb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden ge-
leistet wird.  

 
(3) Bereitschaftsdienst leistet der Arbeitnehmer, der sich auf 

Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßi-
gen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten 
Stelle aufhält, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.  

 
(4) Rufbereitschaft leistet der Arbeitnehmer, der sich auf 

Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßi-
gen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden 
Stelle aufhält, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen.  
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 Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit einem Europie-
per, einem Funktelefon oder einem vergleichbaren tech-
nischen Hilfsmittel ausgestattet ist.  

 
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr.  

 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die der teilzeitbe-

schäftigte Arbeitnehmer über die vereinbarte regelmäßi-
ge Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten (§ 8 Abs. 1 Satz 
1) leistet.  

 
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers 

geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der 
regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 8 Abs. 
1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebs-
üblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und 
nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche aus-
geglichen werden.  

 
(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die über die Arbeits-

zeit eines Vollbeschäftigten hinausgehenden Arbeits-
stunden Überstunden, die  

 
a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors 

nach § 8 Abs. 6 über 45 Stunden oder über die 
vereinbarte Obergrenze hinaus,  

 
b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmen-

zeit nach § 8 Abs. 7 außerhalb der Rahmenzeit,  

c) im Falle von Wechselschicht-oder Schichtarbeit 
und bei Arbeitnehmer im Fahrdienst über die  im 
Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden 
die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgegli-
chen werden,  

 
angeordnet worden sind.  

 
Protokollerklärung zu § 9 Abs. 8 Buchstabe c:  
Auf betrieblicher Ebene kann an Stelle des Schichtplanturnus 
ein anderer Ausgleichszeitraum vereinbart werden. 
 
 

§ 10 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 
(1) Der Arbeitnehmer erhält neben dem Entgelt für die tat-

sächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. Sie betragen je 
Stunde  

 
a) für Überstunden      

   30 v.H.  
b) für Nachtarbeit      

   25 v.H.  
c) für Sonntagsarbeit      

   25 v.H.  
d) für Feiertagsarbeit      

 135 v.H.  
e) für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezem-

ber    40 v.H.  
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f) für Arbeit an Samstagen ab 13 Uhr, soweit diese  
nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder  
Schichtarbeit anfällt     
   10 v.H.  

 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatli-
chen Entgelts der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe 
nach Maßgabe. der Anlage 2. Beim Zusammentreffen 
von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c bis f wird nur 
der höchste Zeitzuschlag gezahlt. Auf Wunsch des Ar-
beitnehmers kann, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 11) 
eingerichtet ist, die am Feiertag dienstplanmäßig geleis-
tete Arbeitszeit gutgeschrieben werden. In diesem Fall 
vermindert sich der Zeitzuschlag nach Abs. 1 Buchstabe 
d auf 35 v.H. der Bemessungsgrundlage.  

 
(3) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die 

aus betrieblichen Gründen nicht innerhalb des nach § 8 
Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit Freizeit 
ausgeglichen werden, erhält der Arbeitnehmer je Stunde 
100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des 
monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und 
Stufe nach Maßgabe der Anlage 2.  

 
(3) Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je 

Entgeltgruppe bezahlt. Sie beträgt für die Tage Montag 
bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie 
für Feiertage das Vierfache des auf eine Stunde entfal-
lenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen 
Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe der Anlage 2. 
Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 

2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. Für die 
Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird jede an-
gefangene Stunde auf eine volle Stunde gerundet und 
mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzu-
schläge nach Absatz 1 bezahlt. Satz 1 gilt nicht im Falle 
einer stundenweisen Rufbereitschaft. Eine Rufbereit-
schaft im Sinne von Satz 5 liegt bei einer ununterbroche-
nen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. 
In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 
für jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v.H. des auf ei-
ne Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe 
der Anlage 2 gezahlt.  

 
(4) Bereitschaftsdienst wird mit 50 v. H. als Arbeitszeit be-

wertet und mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden 
Anteil des monatlichen Entgelts der Stufe 1 der jeweili-
gen Entgeltgruppe abgegolten.  

 
(5) Der Arbeitnehmer, der ständig Wechselschichtarbeit leis-

tet, erhält eine Wechselschichtzulage von 200,00 Euro 
monatlich. Der Arbeitnehmer, der nicht ständig Wechsel-
schichtarbeit leistet, erhält eine Wechselschichtzulage 
von 1,19 Euro pro Stunde.  

 
(6) Der Arbeitnehmer, der ständig Schichtarbeit leistet, er-

hält eine Schichtzulage von 130,00 Euro monatlich. Der 
Arbeitnehmer, der nicht ständig Schichtarbeit leistet, er-
hält eine Schichtzulage von 0,78 Euro pro Stunde.  
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Protokollerklärung zu § 10 Abs. 3  
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pau-
schale gezahlt wird, ist auf den Tag des Beginns der Rufbereit-
schaft abzustellen.  
 
 

§ 11 
Arbeitszeitkonto 

 
(1) Durch Betriebs-oder Dienstvereinbarung kann ein Ar-

beitszeitkonto eingerichtet werden. Die Inhalte eines Ar-
beitszeitkontos werden betrieblich geregelt. Für einen 
Betrieb, in dem das Bayerische Personalvertretungsge-
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 
auch in einem landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen 
werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einver-
nehmlich zustande kommt. Soweit ein Arbeitszeitkorridor 
(§ 8 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 8 Abs. 7) verein-
bart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.  

 
(2) In der Betriebs-oder Dienstvereinbarung wird festgelegt, 

ob das Arbeitszeitkonto im ganzen Betrieb oder Teilen 
davon eingerichtet wird. Alle Arbeitnehmer der Betriebs-
teile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, wer-
den von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.  

 
(3) Der Arbeitgeber kann mit dem Arbeitnehmer die Einrich-

tung eines speziellen Zeitkontos vereinbaren. In diesem 
Fall ist der Betriebsrat zu beteiligen und eine Regelung 
zur Insolvenzsicherung zu treffen  

 

§ 12 
Erschwerniszuschläge 

 
(1) Ein Erschwerniszuschlag wird für Arbeiten gezahlt, die 

außergewöhnliche Erschwernisse beinhalten. Dies gilt 
nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung 
zugrunde liegenden Berufs-oder Tätigkeitsbild verbun-
den sind.  

 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absat-

zes 1 ergeben sich grundsätzlich nur bei Arbeiten  
a) mit besonderer Gefährdung,  
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,  
c) mit besonders starker Schmutz-oder Staubbeläs-

tigung oder  
d) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Um-

ständen. 
 

(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit 
der außergewöhnlichen Erschwernis durch geeignete 
Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausrei-
chend Rechnung getragen wird.  

 
(4) Die Zuschläge betragen mindestens 5 v.H., höchstens 

15 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des 
monatlichen Entgelts der Stufe 1 der Entgeltgruppe 2.  

 
(5) Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zu-

schläge ergeben sich aus der Anlage 3 zu diesem Tarif-
vertrag.  
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 Für Arbeiten unter Tage, Kombifahrer und Werkstattfah-
rer können durch Dienst-oder Betriebsvereinbarung wei-
tere Erschwerniszuschläge geregelt werden.  

 
Protokollerklärung zu § 12  
Durch Dienst-oder Betriebsvereinbarungen können die Er-
schwerniszuschläge pauschaliert werden.  
 
 

§13 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 
(1) Wird der Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge 

Krankheit ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung 
verhindert, erhält er für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für 
die Dauer. von bis zu sechs Wochen sowie nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederho-
lungserkrankungen das Arbeitsentgelt (§ 6 Abs. 3) fort-
gezahlt. Nach Ablauf des nach Satz 1 maßgebenden 
Zeitraums erhält der Arbeitnehmer, der zu Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit eine Betriebszugehörigkeit (§ 4) von 
sechs Monaten erreicht hat, für die Zeit, für die ihm 
Krankengeld oder entsprechende Leistungen zustehen, 
einen Krankengeldzuschuss.  

 
(2) Der Krankengeldzuschuss ergibt sich aus der Höhe der 

Differenz zwischen den tatsächlichen Barleistungen des 
Sozialversicherungsträgers und dem sich nach Absatz 1 
Satz 1 ergebenden Nettoarbeitsentgelt. Er wird längstens 
bis zum Ende der 39. Woche seit dem Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit wegen derselben Erkrankung gezahlt. 

Zahlt die Krankenkasse wegen Verschuldens des Arbeit-
nehmers kein oder nur anteiliges Krankengeld, so entfällt 
oder vermindert sich der Anspruch auf den Krankengeld-
zuschuss. Für den Arbeitnehmer, der nicht der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung un-
terliegt, ist der Zuschussberechnung der Krankengeld-
höchstsatz für versicherungspflichtige Arbeitnehmer zu-
grunde zu legen.  

 
(2) Das Entgelt im Krankheitsfall und der Krankengeldzus-

chuss werden nicht über das Ende des Arbeitsverhält-
nisses hinaus gezahlt. Krankengeldzuschüsse, die über 
den Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer eine Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätz-
lichen Alters-oder Hinterbliebenenversorgung oder aus 
einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhält, gewährt 
worden sind, gelten als Vorschuss auf die für den Zeit-
raum der Überzahlung zustehende Rente; die Ansprü-
che gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. Verzögert 
der Arbeitnehmer schuldhaft, dem Arbeitgeber die Zu-
stellung des Rentenbescheides mitzuteilen, gelten die 
für die Zeit nach dem Tage der Zustellung des Renten-
bescheides überzahlten Krankengeldzuschüsse in vol-
lem Umfang als Vorschuss; Ansprüche gehen in diesem 
Falle in Höhe der für die Zeit nach dem Tage der Zustel-
lung des Rentenbescheides überzahlten Leistungen auf 
den Arbeitgeber über.  
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Protokollerklärung zu § 13 Abs. 2  
Bei Arbeitnehmern, für die bis zum 31. Dezember 2006 § 71 
BAT gegolten hat, wird abweichend von Abs. 2 für die Dauer 
des über den 31. Dezember 2006 hinaus ununterbrochen fort-
bestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem. festgesetzten 
Nettokrankengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Netto-
leistung und dem sich nach Abs. 1 Satz 1 ergebenden Nettoar-
beitsentgelt gezahlt. Nettokrankengeld ist· das um die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 
Für Beschäftigte, die nicht der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der Be-
rechnung des Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des Net-
tokrankengeldes, der bei Pflichtversicherung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zulegen.  
 
 

§14 
Erholungsurlaub 

 
(1) Die Arbeitnehmer haben in jedem Kalenderjahr Ans-

pruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Ar-
beitsentgelts (§ 6 Abs. 3). Der Urlaub muss im laufenden 
Kalenderjahr gewährt und kann auch in Teilen genom-
men werden; dabei muss der Urlaub in ganzen Tagen 
genommen werden.  

 
(2) Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalen-

derjahr erfolgt nur dann, wenn dringende betriebliche 
oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 
dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der 

Urlaub in den ersten dre' Monaten des folgenden Kalen-
derjahres angetreten werden. Kann der Urlaub wegen 
Arbeitsunfähigkeit nicht bis zum 31. März angetreten 
werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.  

 
(3) Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Ta-

ge in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch 
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage, bis 
zum vollendeten 4D. Lebensjahr 29 Arbeitstage, nach 
vollendetem 40. Lebensjahr 30 Arbeitstage. Maßgebend 
für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, 
welches im Laufe des Urlaubsjahres vollendet wird. Bei 
anderer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf 
fünf Tage in der Kalenderwoche erhöht oder vermindert 
sich der Urlaubsanspruch entsprechend.  

 
(4) Arbeitnehmer, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 9 

Abs. 1 leisten sowie Arbeitnehmer, die ständig Schicht-
arbeit nach § 9 Abs. 2 leisten und bei denen deshalb 
keine ständige Wechselschichtarbeit vorliegt, weil der 
Schichtplan    eine Unterbrechung der Arbeit am Wo-
chenende von höchsten 48 Stunden vorsieht, erhalten 
Zusatzurlaub. Der Zusatzurlaub nach Abs. 1 beträgt bei 
einer entsprechenden Arbeitsleistung im Kalenderjahr 
bei der 5-Tage-Woche  
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an mindestens  im Urlaubsjahr  

87 Arbeitstagen  1 Arbeitstag  

130 Arbeitstagen  2 Arbeitstage  

173 Arbeitstagen  3 Arbeitstage  

195 Arbeitstagen  4 Arbeitstage  

 
Der Arbeitnehmer, der die Voraussetzungen des Abs. 1 
nicht erfüllt, jedoch seine Arbeit nach einem Schichtplan 
(Dienstplan) zu erheblich unterschiedlichen Zeiten (in 
Schichtarbeit oder in häufigem unregelmäßigem Wech-
sel mit Abweichungen von mind. 3 Stunden) beginnt 
oder beendet, erhält bei einer Leistung im Kalenderjahr 
von mindestens  

 

110 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag  

220 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage  

330 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage  

450 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage  

 
Zusatzurlaub im Urlaubsjahr.  

 
Für den Arbeitnehmer, der spätestens mit Ablauf des Ur-
laubsjahres in dem der Anspruch entsteht; das 50. Le-
bensjahr vollendet hat, erhöht sich der Zusatzurlaub um 
einen Arbeitstag. Der Zusatzurlaub bemisst sich nach 
der bei dem selben Arbeitgeber im vorangegangenen 
Kalenderjahr erbrachten Arbeitsleistung. Der Anspruch 

auf den Zusatzurlaub entsteht mit Beginn des auf die Ar-
beitsleistung folgenden Urlaubsjahres.  
 
Ab 1. Januar 2010 wird § 14 Abs. 4 für das Bemes-
sungsjahr 2009 wie  folgt gefasst: 
Arbeitnehmer, die im Rahmen der regelmäßigen Arbeits-
zeit Nachtarbeit nach  § 9 Abs. 5 leisten, erhalten ei-
nen Zusatzurlaub. Der Zusatzurlaub beträgt bei  ei-
ner entsprechenden Arbeitsleistung im Kalenderjahr bei 
der Fünftagewoche  von mindestens  

 

110 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag  

220 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage  

330 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage  

450 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage  

 
 im Urlaubsjahr.  
 

Für den Arbeitnehmer, der spätestens mit Ablauf des Ur-
laubsjahres in dem der Anspruch entsteht, das 50. Le-
bensjahr vollendet hat, erhöht sich der Zusatzurlaub um 
einen Arbeitstag.  

  
Der Zusatzurlaub bemisst sich nach der bei demselben 
Arbeitgeber im vorangegangenen Kalenderjahr erbrach-
ten Arbeitsleistung. Der Anspruch auf den Zusatzurlaub 
entsteht mit Beginn des auf die Arbeitsleistung folgenden 
Urlaubsjahres. 
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(5) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines 
Jahres, erhält der Arbeitnehmer als Urlaub für jeden vol-
len Monat des Beschäftigungsverhältnisses ein Zwölftel 
des Urlaubsanspruchs nach Absatz 3; § 5 des Bundesur-
laubsgesetzes (BUrIG) bleibt unberührt.  

 
(6) Abweichend von § 11 Abs. 2 BUrlG wird das nach Ab-

satz 1 Satz 1 fortzuzahlende Entgelt zu dem in § 6 Abs. 
2 Satz 2 genannten Zeitpunkt gezahlt.  

 
Protokollerklärung zu § 14 Abs. 4 Unterabs. 5: 
In den Fällen des § 48 a BAT oder § 41 a BMT-G wird der nach 
der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2006 zu bemessende Zu-
satzurlaub im Kalenderjahr 2007 gewährt.  
 
 

§15 
Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung 

 
(1) Der Arbeitnehmer kann bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts 
Sonderurlaub erhalten, wenn die betrieblichen Verhält-
nisse es zulassen.  

 
(2) Dem Arbeitnehmer kann in dringenden Fällen in Anleh-

nung an § 616 BGB Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts (§ 6 Abs. 3) aufgrund einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung gewährt werden.  

 
(3) Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertre-

tern der Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, 

der Landesfachbereichsvorstände, der Bundesfachbe-
reichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände und 
des Gewerkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien 
der anderen vertragsschließenden Gewerkschaften auf 
Anfordern der vertragsschließenden Gewerkschaften Ar-
beitsbefreiung bis zu sechs Werktagen im Jahr unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts (§ 6 Abs. 3) erteilt wer-
den, sofern nicht dringende betriebliche Interessen ent-
gegenstehen. Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
oder ihrer Mitgliedverbände kann auf Anfordern einer der 
vertragsschließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts (§ 6 Abs. 3) ohne 
zeitliche Begrenzung erteilt werden.  

 
(4) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs-und Berufs-

bildungsausschüssen nach dem Berufsbildungsgesetz 
sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversiche-
rungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts (§ 6 Abs. 3) gewährt 
werden, sofern nicht dringende betriebliche Interessen 
entgegenstehen.  

 
 

§16 
Sonderzahlung 

 
(1) Der Arbeitnehmer, der am 1. Dezember im Arbeitsver-

hältnis steht, hat Anspruch auf eine jährliche Sonderzah-
lung in Höhe von 100 v.H. des dem Arbeitnehmer im Ok-
tober zustehenden Tabellenentgeltes. Bei der Anwen-
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dung des § 7 Abs. 3 gilt die am 01. Dezember vereinbar-
te durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit.  
 

(2) Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem der Arbeitnehmer keinen Ans-
pruch auf Entgelt (§ 6), Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall (§ 13) oder Fortzahlung des Entgelts während des 
Erholungsurlaubs (§ 14) hat.  

 
(3) Die Sonderzahlung wird mit dem für November zuste-

henden Entgelt ausgezahlt. Ein Teilbetrag kann zu ei-
nem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.  

 
 

§ 16a 
Einmalzahlung 

 
(1) Zusätzlich zu dem Tabellenentgelt wird mit dem Entgelt 

der Monate Januar, Februar, März, April, Mai, Juni 2010 
jeweils eine Einmalzahlung in Höhe von 50,--Euro ge-
zahlt." 

 
(2) Der Anspruch auf die Teilbeträge nach Abs. 1 besteht, 

wenn der Arbeitnehmer an mindestens einem Tag des 
jeweiligen Fälligkeitsmonats Anspruch auf Bezüge (Ent-
gelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall) hat; 
dies gilt auch für Kalendermonate, in denen nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträ-
gers Krankengeldzuschuss nicht gezahlt wird. Die jewei-
ligen Teilbeträge werden auch gezahlt, wenn eine Ar-
beitnehmerin wegen der Beschäftigungsverbote nach § 

3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes in 
dem jeweiligen Fälligkeitsmonat keine Bezüge erhalten 
hat.  

 
(3) Nicht Vollbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teilbetrag 

der Einmalzahlung, der dem Verhältnis der mit ihnen 
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechen-
den Vollbeschäftigten entspricht. Maßgebend sind dazu 
die Verhältnisse zum 01. des jeweiligen Zahlungsmo-
nats. 

 
(4) Die Einmalzahlungen sind bei der Bemessung sonstiger 

Leistungen nicht zu berücksichtigen.  
 
 

§17 
Besondere Zahlungen 

 
(1) Dem Arbeitnehmer kann bei langjähriger Betriebszuge-

hörigkeit (§ 4) ein Jubiläumsgeld gewährt werden. Vor-
aussetzungen und Höhe des Jubiläumsgeldes werden in 
einer Betriebs-oder Dienstvereinbarung geregelt.  

 
(2) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in sei-

ner jeweiligen Fassung erhalten vollbeschäftigte Arbeit-
nehmer mindestens 6,65 Euro je Monat. Der Anspruch 
auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens 
für den Kalendermonat, in dem der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber die erforderlichen Angaben mitteilt, und für 
die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalen-
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derjahres. Die vermögenswirksame Leistung ist nicht zu-
satzversorgungspflichtig.  

 
(3) Im Falle des Todes des Arbeitnehmers kann ein Sterbe-

geld gezahlt werden.  
 
 

§18 
Zusatzversorgung 

 
 Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Versicherung unter ei-

gener Beteiligung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters-
vorsorge nach Maßgabe des Tarifvertrages über die zu-
sätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes -Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K) in seiner 
jeweils geltenden Fassung. 

 
 

§19 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündi-

gung bedarf,  
a) mit Ablauf des Monats, in dem der/die Arbeiter-

nehmer/-in das gesetzlich festgesetzte Alter zum 
Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflö-
sungsvertrag),  

c) bei einem befristeten oder auflösend bedingten 
Arbeitsverhältnis nach den Regelungen des Ar-
beitsvertrages,  

d) mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines 
Rentenversicherungsträgers, in dem festgestellt 
wird, dass der Arbeitnehmer voll erwerbsgemin-
dert ist, zugestellt wird.  

 Im Falle von Satz 1 Buchst. d hat der Arbeitnehmer den 
Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheides 
unverzüglich zu unterrichten. Beginnt die Rente wegen 
voller Erwerbsminderung erst nach der Zustellung des 
Rentenbescheides, endet das Arbeitsverhältnis mit Ab-
lauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages.  

 
(2) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung prüft der Arbeitge-

ber zumutbare Beschäftigungsmöglichkeiten. Sind sol-
che nicht vorhanden, endet das Arbeitsverhältnis mit Ab-
lauf des Monats, in dem der Rentenbescheid zugestellt 
worden ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Liegt bei 
einem Arbeitnehmer, der schwerbehindert im Sinne des 
SGB IX ist, im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nach Satz 2 oder 3 die nach § 92 SGB IX er-
forderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch 
nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Ta-
ges der Zustellung des Zustimmungsbescheides des In-
tegrationsamtes.  

 
(3) Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Be-

scheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf 
Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht das Arbeitsverhält-
nis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt 
wird.  
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(4) Nach Maßgabe des Absatzes 5 können unbefristete Ar-
beitsverhältnisse jederzeit, befristete Arbeitsverhältnisse 
in der Probezeit gekündigt werden.  

 
(5) Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Ar-

beitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist zwei Wo-
chen zum Monatsschluss. Im übrigen beträgt die Kündi-
gungsfrist bei einer Betriebszugehörigkeit (§ 4)  

 
 

bis zu einem Jahr ein Monat zum  
Monatsschluss, 

von mehr als einem Jahr 6 Wochen 
von mindestens 5 Jahren 3 Monate 
von mindestens 8 Jahren 4 Monate 
von mindestens 10 Jahren 5 Monate 
von mindestens 12. Jahren 6 Monate 
von mindestens 15 Jahren 7 Monate 

 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

 
(6) Kündigung, Auflösungsvertrag und Befristung bedürfen 

der Schriftform.  
 

Protokollerklärung zu § 19 Abs. 2  
Der Arbeitgeber kann eine Weiterbeschäftigung, die der Arbeit-
nehmer innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Renten-
bescheides schriftlich beantragt, nur ablehnen, wenn dringende 
betriebliche Gründe entgegenstehen.  
 
 

§20 
Ausschlussfrist 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie 
nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 
nach Fälligkeit schriftlich gegenüber dem Arbeitsvertrags-
partner geltend gemacht werden. Für denselben Sachver-
halt reicht die einmalige Geltendmachung aus.  

 
 

§ 21 
Anwendung weiterer Tarifverträge 

 
(1) Neben diesem Tarifvertrag sind die nachfolgenden Tarif-

verträge in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden:  
 

a) der Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz 
für Angestellte vom 9. Januar 1987,  

b) der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitar-
beit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998,  

c) der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Ar-
beitnehmer im Kommunalen öffentlichen Dienst 
(TV-EUmw/VKA) vom 18.02.2003.  

 
(2) Soweit in den in Absatz 1 genannten Tarifverträgen auf 

Vorschriften anderer Tarifverträge verwiesen wird, treten 
an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften dieses 
Tarifvertrages. Dabei sind bei den am Stichtag (§ 23 
Abs. 1 Satz 1) beschäftigten Arbeitnehmern die bisher 
nach den Vorschriften des BAT bzw. BMT-G anerkann-
ten Beschäftigungszeiten als Betriebszugehörigkeit nach 
§ 4 zu berücksichtigen.  
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(3) Für die am Tage des In-Kraft-Tretens dieses Tarifvertra-

ges beschäftigten Arbeitnehmer gelten die einschlägigen 
örtlichen Tarifverträge längstens bis zum 30.06.2007 
weiter. Entsprechendes gilt für die bezirkstarifvertragli-
chen Regelungen im Rahmen des Bezirkstarifvertrages 
Nr. 8 für die einzelnen Nahverkehrsbetriebe mit Aus-
nahme der Regelungen über den Einmannfahrer- und 
den U-Bahnfahrerzuschlag (siehe hierzu § 23 Abs. 11). 
Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, bis zum 
30.06.2007 Tarifverträge zur Anpassung oder Aufhebung 
der örtlichen Tarifverträge abzuschließen.  

 
 

§ 22 
Ablösung bisheriger Tarifverträge 

 
(1) Der TV-N ersetzt den Bundes-Angestelltentarifvertrag 

(BAT) vom 23. Februar 1961 und den Bundesmantelta-
rifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und 
Betriebe 
- BMT-G 11 -vom 31. Januar 1962 sowie die diese Tarif-
verträge ergänzenden Tarifverträge der VKA.  

 
(2) Mit dem Inkrafttreten des TV-N treten außer Kraft  

- der Bezirkstarifvertrag Nr. 4 zum BMT-G 11 vom 08. 
November 1962  

- der Bezirkstarifvertrag Nr. 8 zum BMT-G I1 vom 29. 
Januar 1981 sowie die besonderen Tarifverträge für 
die einzelnen Nahverkehrsbetriebe (Bezirkstarifver-
träge Nrn. 8a -8r)  

- der Bezirkstarifvertrag Nr. 17 vom 25. Juni 1998 ein-
schließlich der hierzu abgeschlossenen Ergänzungs-
vereinbarungen und der Bezirkstarifvertrag Nr. 20 
vom 26.05.2000. Die Maßgaben zu den Bezirkstarif-
verträgen Nrn. 2, 4 und 8 nach Abschnitt I1 des Be-
zirkstarifvertrages Nr. 17 für die während der Laufzeit 
einer Ergänzungsvereinbarung bzw. nach §. 2 des 
Bezirkstarifvertrages Nr. 20 während dessen Laufzeit 
neu eingestellten Arbeiter bleiben in Kraft.  

- der Tarifvertrag vom 22. März 1991 über die Anwen-
dung des § 12 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 1 des Bezirks-
tarifvertrages Nr. 4 zum BMT-G bei den Verkehrsbe-
trieben der Stadtwerke Augsburg und München sowie 
der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg und der 
Würzburger Straßenbahn GmbH  

- der Tarifvertrag vom 22. März 1991 über die Gewäh-
rung einer Funktionszulage für Kombifahrer bei den 
Stadtwerken Augsburg und der VAG Nürnberg  

- der Tarifvertrag betreffend die Pausen für Omnibus-
fahrer vom 19. Juni 1972.  
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§ 23 
Überleitungsregelung 

 
EGr 
neu 

BAT 
Vergütungsgruppe 

BMT-G 
Lohngruppe 

Arbeitnehmer im 
Fahrdienst 

15 I    
14 la    
13 Ib    
12 II   
11 III    
10 IVa    
9 IVb    
8 Vb    
8 

(ohne 
Stufe 5 
und 6) 

 9  

7 Vc  7-8a  
6 VI b 6/6a  

5 VII 5/5a Fahrer BTV Nr. 4 
(ohne BTV Nr. 17 und 20) 

4 VIII 
3 – 4 a Fahrer BTV Nr. 

17 und 20* 
3 IX, IX a 2/2 a F 1/1a 
2 X 1/1 a  
1 Neu   

* sowie Fahrer, die In der Zelt von 01.07.2004 bis zum 
31.12.2006 eingestellt worden sind  

 
Für die Stufenzuordnung innerhalb der Entgeltgruppe ist 
auf der Basis der am Stichtag tatsächlich erhaltenen Be-

züge ein Vergleichsentgelt zu ermitteln. Bei Arbeitneh-
mern, deren Arbeitsverhältnis sich am Stichtag nach 
dem BAT richtet, ist die Grundvergütung, die allgemeine 
Zulage und der Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2, abhän-
gig vom Familienstand des Arbeitnehmers, sowie eine 
etwaige Vergütungsgruppenzulage zu berücksichtigen; 
ist auch eine andere Person ortszuschlagsberechtigt, 
wird bei dem Arbeitnehmer nur die Stufe 1 zu Grunde 
gelegt.  

 
Bei, Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnis sich am 
Stichtag nach dem BMT-G richtet, ist der Monatstabel-
lenlohn zu Grunde zu legen.  

 
Bei der Ermittlung der bisherigen Bezüge nach den Sät-
zen 4 und 5 sind Funktionszulagen nur insoweit zu be-
rücksichtigen, als sie nach diesem Tarifvertrag nicht 
mehr vorgesehen und nach Absatz 4 und Absatz 5 nicht 
erfasst sind.  

 
Der Arbeitnehmer wird in seiner Entgeltgruppe einer in-
dividuellen Zwischenstufe zugeordnet, die dem Ver-
gleichsentgelt entspricht; nach zwei Jahren steigt er in 
die nächsthöhere reguläre Stufe auf, der weitere Aufstieg 
richtet sich nach den Regelungen des § 5. Erreicht die 
Endstufe der nach Satz 2 ermittelten Entgeltgruppe das 
Entgelt nicht, wird der Arbeitnehmer einer dem Ver-
gleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe 
zugeordnet. Werden Beschäftigte aus einer individuellen 
Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
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Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisheri-
gen individuellen Endstufe entspricht.  

 
(2) Arbeitnehmer, die am Stichtag (Absatz 1 Satz 1) in einer 

Vergütungsgruppe bzw. Lohngruppe eingruppiert sind, 
aus der ein Bewährungs-, Zeit-oder Tätigkeitsaufstieg 
stattfindet oder die eine Vergütungsgruppenzulage vor-
sieht, und die bis zum Erreichen der nächsthöheren 
Gruppe/Vergütungsgruppenzulage nicht mehr als zwei 
Jahre benötigen, werden, wenn keine Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass sie die Voraussetzungen nicht erfüllt 
hätten, bei der Zuordnung nach Absatz 1 Satz 2 so be-
handelt, als hätten sie die höhere Lohngrup-
pe/Vergütungsgruppe/Vergütungsgruppenzulage zum 
Stichtag bereits erreicht.  

 
(3) Bisher erhaltene kinderbezogene Entgeltbestandteile 

bleiben bei der Ermittlung der Bezüge nach Absatz 1 
Satz 4 bis 6 unberücksichtigt. Für am Stichtag (Absatz 1 
Satz 1) berücksichtigte Kinder sind die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile nach Maßgabe der Vorschriften des 
BAT bzw. BMT-G bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res des Kindes als persönliche Zulage fortzuzahlen. Für 
anspruchsberechtigte Kinder, die am Stichtag mindes-
tens das 16. Lebensjahr vollendet haben, werden die 
kinderbezogenen Entgeltbestandteile nach Maßgabe der 
Vorschriften des BAT bzw. BMT-G längstens für drei 
Jahre, höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjah-
res, als persönliche Zulage fortgezahlt. Aufgrund einer 
einzelvertraglichen Vereinbarung können die kinderbe-
zogenen Entgeltbestandteile abgefunden werden.  

 
(4) Arbeitnehmer, denen nach den Vorschriften des BMT-G 

und der ergänzenden bezirklichen Regelung am Stichtag 
(Absatz 1 Satt 1) eine Vorarbeiterzulage zusteht, werden 
wie folgt übergeleitet:  

 
a) Arbeitnehmer, die aus einer der Lohngruppen 2 

bis 8a BMT-G übergeleitet werden, erhalten diese 
Vorarbeiterzulage als persönliche Zulage für die 
Dauer der Ausübung dieser Funktion im ununterb-
rochenen Arbeitsverhältnis. Die persönliche Zula-
ge verändert sich zu demselben Zeitpunkt und um 
denselben Vomhundertsatz, um den sich das Ent-
gelt der Entgeltgruppe 7 Stufe 1 verändert. Nr. 3 
der Vorbemerkungen der Anlage 1 gilt nicht.  

b) Für Arbeitnehmer, die aus der Lohngruppe 9 
BMT-G übergeleitet werden, gilt Nr. 3 der Vorbe-
merkungen der Anlage 1. Sie werden de-
mentsprechend in die Entgeltgruppe 9 übergelei-
tet. Maßgebliche Stufe in dieser Entgeltgruppe ist 
die nächstniedrigere reguläre Stufe, die unterhalb 
der nach Absatz 1 für die Entgeltgruppe 8 ermittel-
ten individuellen Zwischenstufe liegt. Nach einem 
Jahr steigt der Arbeitnehmer in die nächsthöhere 
Stufe auf. Der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
nach § 5 Abs. 2 Satz 2; er endet jedoch in Stufe 4 
der Entgeltgruppe 9.  

 
(5) Arbeitnehmer, denen nach § 4 des BTV Nr. 2 zum BMT-

G am Stichtag (Absatz 1 Satz 1) ein Vertretungszuschlag 
zusteht, erhalten den Differenzbetrag zwischen dem ih-
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nen gezahlten Zuschlag und demnach § 5 Abs. 3 zuste-
henden Betrag als persönliche Zulage für die Dauer der 
Ausübung der höherwertigen Tätigkeit im ununterbro-
chen bestehenden Arbeitsverhältnis.  

 
(6) Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis nach den Vor-

schriften des BAT und des BMT-G am Stichtag (Absatz 1 
Satz 1) ordentlich nicht mehr kündbar ist, behalten die-
sen besonderen Kündigungsschutz für das ununterbro-
chen bestehende Arbeitsverhältnis. Arbeitnehmer, deren 
Arbeitsverhältnis am Stichtag (Absatz 1 Satz 1) mindes-
tens siebeneinhalb Jahre ununterbrochen angedauert 
hat, erhalten den besonderen Kündigungsschutz nach 
Maßgabe der Bestimmungen des BAT und des BMT-G.  

 
(7) Arbeitnehmern, die am Stichtag wegen Leistungsminde-

rung nach §§ 28, 28 a BMT-G eine Zahlung erhalten, 
wird diese nach Maßgabe der genannten Vorschriften als 
Besitzstand weitergezahlt. Dieser entfällt bzw. vermindert 
sich mit Erreichen der jeweils nächsten Stufe der Ent-
geltgruppe um die Hälfte der Stufensteigerung sowie bei 
einer Höhergruppierung um die sich jeweils ergebende 
Entgeltsteigerung.  

 
Arbeitnehmern, die Leistungen nach § 15 Bezirkstarifver-
trag Nr. 4 zum BMT-G erhalten, werden diese nach 
Maßgabe der genannten Vorschrift als Besitzstand wei-
tergezahlt. Dieser entfällt bzw. vermindert sich mit Errei-
chen der jeweils nächsten Stufe der Entgeltgruppe um 
die Hälfte der Stufensteigerung sowie bei einer Höherg-
ruppierung um die sich jeweils ergebende Entgeltsteige-

rung. Die Abschmelzung der Bezüge vergleichbarer Fah-
rer (Abs. 12) findet entsprechend Berücksichtigung. 

 
(8) Bis zum In-Kraft-Treten  
 

a) einer Betriebs-oder Dienstvereinbarung über die Ar-
beitsbefreiung nach § 15 Abs. 2,  

 
b) einer Betriebs-oder Dienstvereinbarung über ein 

Jubiläumsgeld nach § 17 Abs. 1  
 

gelten die in dem jeweiligen Betrieb am Stichtag (Absatz 
1 Satz 1) jeweils geltenden Bestimmungen fort.  

 
Arbeitnehmer, die am 31.12.2006 Arbeiter im Sinne von 
§ 1 BMT-G sind, erhalten besondere Entschädigungen 
nach dem Bezirkstarifvertrag Nr. 6 zum BMT-G vom 
01.10.1969. Diese Regelung tritt mit dem In-Kraft-Treten 
einer betrieblichen Regelung über die Gewährung ver-
gleichbarer Leistungen außer Kraft.  

 
(9) Für die Anwendung des § 17 Abs.1 und des § 19 Abs. 5 

sind die bisher nach den Vorschriften des BAT bzw. 
BMT-G anerkannten Beschäftigungszeiten als Betriebs-
zugehörigkeit nach § 4 zu berücksichtigen.  

 
(10) Bei Arbeitnehmern, die zum Zeitpunkt der Überleitung 

in den letzten zwölf  Kalendermonaten ständig Wechsel-
schichtarbeit geleistet haben und bei dienen die gesetz-
lich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeitszeit einge-
rechnet worden sind, verbleibt es bis zum 31.12.2008 bei 
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dieser Regelung. Aufgrund einer einzelvertraglichen 
Vereinbarung können die zu bezahlenden Pausen abge-
funden werden.  

 
(11) Arbeitnehmer, denen im Juni 2004 nach den Vorschrif-

ten des BTV Nr. 8 zum BMT-G vom 29.01.1981 in Ver-
bindung mit der für den einzelnen Nahverkehrsbetrieb 
abgeschlossenen bezirkstarifvertraglichen Regelung ein 
Einmannfahrer oder U-Bahnfahrerzuschlag zugestanden 
hat und denen dieser Zuschlag bis zum Stichtag der 
Überleitung in den TV-N ununterbrochen zustand, erhal-
ten den gezahlten Betrag ab dem Stichtag der Überlei-
tung für die Dauer der Ausübung einer entsprechenden 
Tätigkeit als persönliche Besitzstandszulage.  

 
  Unschädlich sind Unterbrechungen des Bezuges des 

Einmannfahrer- oder U-Bahnfahrerzuschlages während 
des nach Satz 1 maßgebenden Zeitraumes wegen 

 
a)  Ableistung des Grundwehrdienstes und des 

Zivildienstes, 
b)  Arbeitsunfähigkeit im Sinne des § 34 Abs. 1 

BMT-G bis zu insge samt 26 Wochen, 
c)  Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
d)  Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldge-

setz, 
e)  Sonstiger Anlässe, sofern diese zusammen-

hängend die Dauer von 30 Kalendertagen 
nicht überschreiten. 

 

(12) Arbeitnehmer, denen im Juni 2004 nach § 12 Abs. 2 
Bezirkstarifvertrag Nr. 4  zum BMT-G vom 08.11.1962 
sowie nach dem Bezirkstarifvertrag Nr. 17 oder  Be-
zirkstarifvertrag Nr. 20 ein Fahrdienstzuschlag zugestan-
den hat, erhalten einen monatlichen Mindestsicherungs-
betrag nach Maßgabe der folgenden Vorschriften:  

 
1. Die Zahlung eines Mindestsicherungsbetrages 

setzt voraus, dass der Anspruch auf den Fahr-
dienstzuschlag im Juni 2004 bestanden hat und 
dem Arbeitnehmer der Fahrdienstzuschlag unun-
terbrochen bis zum 30. Juni 2007 gezahlt worden 
ist.  
Unschädlich sind Unterbrechungen wegen  
 
a) Ableistung des Grundwehrdienstes und des 

  Zivildienstes,  
b) Arbeitsunfähigkeit im Wochen Sinne des § 

34 Abs. 1 BMT-G bis zu insgesamt 26  
c) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz  
d) Elternzeit nach dem Bundeserziehungs-

geldgesetz 
e) sonstiger Anlässe, sofern diese zusam-

menhängend die Dauer von 30 Kalenderta-
gen nicht überschreiten.  

 
2. Der Mindestsicherungsbetrag wird nur für die 

Dauer einer Beschäftigung im Fahrdienst gezahlt, 
die nach § 12 Abs. 2 BTV Nr. 4 zum BMT-G einen 
Anspruch auf den Fahrdienstzuschlag begründet 
hätte. Der Anspruch entfällt mit Ablauf des Kalen-
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dermonats in dem die anspruchsbegründende Tä-
tigkeit im Fahrdienst endet.  

 
3. Bemessungsgrundlage für den monatlichen Min-

destsicherungsbetrag ist der Fahrdienstzuschlag 
in der nach § 12 Abs. 2 BTV Nr. 4 zum BMT-G 
bzw. BTV Nr. 17 und 20 im Dezember 2006 zu-
stehenden Höhe, höchstens 23 v.H. des Monats-
tabellenlohnes der Stufe 1 der jeweiligen Lohn-
gruppe.  

 
4. Der Mindestsicherungsbetrag wird in Höhe des 

monatlichen Unterschiedsbetrages zwischen dem 
Fahrdienstzuschlag und der Summe der für die 
regelmäßige dienstplanmäßige Arbeitszeit zuste-
henden Zeitzuschläge nach § 10 Abs. 1 und der 
Schichtzulage nach § 10 Abs. 6 gezahlt.  

 
5. Ab dem 01.01.2008 verringert sich der Mindestsi-

cherungsbetrag in jährlichen Schritten von 40 Eu-
ro monatlich. Am Stichtag (Absatz 1 Satz 1) be-
stehende Altersteilzeitverträge sind von dieser 
Abschmelzregelung ausgenommen.  

 
6. Bei höheren Fahrdienstzuschlägen als nach Ziff. 3 

sind entsprechende Regelungen durch örtlichen 
Tarifvertrag zu treffen.  

 
(13) Arbeiter, die am Stichtag (Absatz 1 Satz 1) mindestens 

fünf Jahre für mindestens ~ der regelmäßigen Arbeitszeit 
einen oder mehrere Erschwerniszuschläge bezogen ha-

ben, erhalten für die Dauer von zwei Jahren eine Min-
destsicherung. Arbeiter, die am Stichtag (Absatz 1 Satz 
1) das 55. Lebensjahr vollendet haben, erhalten die Min-
destsicherung für die Dauer von fünf Jahren.  

 
Bemessungsgrundlage für die Mindestsicherung ist der 
Durchschnittsbetrag der Erschwerniszuschläge, die der 
Arbeiter in den letzten zwölf Monaten vor dem Stichtag 
(Absatz 1 Satz 1) bezogen hat; die Mindestsicherung 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
monatlichen Durchschnittsbetrag und dem für die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit im selben Monat anfal-
lenden Erschwerniszuschlägen nach Anlage 3 dieses 
Tarifvertrages gezahlt.  

 
Tritt bei einem Arbeiter, mit dem ein Altersteilzeitverhält-
nis nach Maßgabe des Tarifvertrages zur Regelung der 
Altersteilzeit (TV ATZ) vom 05.05.1998 vereinbart ist, 
während des Bezuges der Mindestsicherung die Freistel-
lungsphase i.S.v. § 3 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ ein, wird 
bei den Altersteilzeitbezügen nach § 4 TV ATZ der antei-
lige Mindestsicherungsbetrag zugrunde gelegt.  

 
(14) Arbeitnehmer, die in den letzten drei Jahren vor dem 

Stichtag (Absatz 1 Satz 1) Anspruch auf den Zusatzur-
laub gem. Abschnitt I Ziff. 10 BTV Nr. 1 zum BMT-G hat-
ten, erhalten diesen noch für weitere drei Jahre sofern in 
dieser Zeit im erforderlichen Umfang gesundheitsgefähr-
dende Arbeiten i.S.d. § 42 Abs. 2 BMT-G i.V.m. der be-
trieblichen Regelung ausgeführt werden.  
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(15) Ständige Wechselschichtarbeiter, die am Stichtag (Ab-
satz 1 Satz 1) für dieselbe Tätigkeit mindestens fünf Jah-
re ununterbrochen für die gesamte regelmäßige Arbeits-
zeit eine monatliche Zeitzuschlagspauschale nach Ab-
schnitt I Ziff. 5 Abs. 1 BTV Nr. 1 zum BMT-G bezogen 
haben, erhalten für die Dauer von zwei Jahren eine Min-
destsicherung. Arbeiter, die am Stichtag (Absatz 1 Satz 
1) das 55. Lebensjahr vollendet haben, erhalten die Min-
destsicherung für die Dauer von fünf Jahren.  

 
Bemessungsgrundlage für die Mindestsicherung ist der 
Durchschnittsbetrag der Zeitzuschlagspauschalen die 
der Arbeitnehmer in den letzten 12 Monaten vor dem 
Stichtag (Absatz 1 Satz 1) bezogen hat; sie wird in Höhe 
des monatlichen Unterschiedsbetrages zwischen dem 
monatlichen Durchschnittsbetrag und den für die regel-
mäßige dienstplanmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
selben Monat anfallenden Zeitzuschlägen nach § 10 
Abs. 1 bezahlt.  

 
Für ständige Schichtarbeiter, die am Stichtag (Absatz 1 
Satz 1) für dieselbe Tätigkeit mindestens fünf Jahre 
ununterbrochen für die gesamte regelmäßige  Arbeitszeit 
eine monatliche Zeitzuschlagspauschale nach Abschnitt 
Ziff. 5 Abs.  2 BTV Nr. 1 zum BMT-G bezogen haben, 
kann für die Dauer von zwei Jahren  betrieblich eine 
Mindestsicherung vereinbart werden. 

 
 
 
 

Protokollerklärung zu § 23 Abs. 1 Satz 4 2. Halbsatz  
Fallen beide Ehepartner unter den Geltungsbereich des TV-N, 
geht der ihnen jeweils individuell zustehende Teil des Unter-
schiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszu-
schlags in die Vergleichsberechnung ein.  
 
Protokollerklärung zu § 23 Abs. 3  
Künftige Änderungen des § 11 TVÜ-VKA (Kinderbezogene 
Entgeltbestandteile) werden übertragen. Sollten die Tarifver-
tragsparteien des TVÜ-VKA bis zum In-Kraft-Treten dieses Ta-
rifvertrages keine Regelung vereinbart haben, verpflichten sich 
die Tarifvertragsparteien des TV-N hierzu Tarifverhandlungen 
aufzunehmen.  
 
Protokollerklärung zu § 23 Abs. 12 Nr. 4  
Bei der Ermittlung des (ab 1. Januar 2008) abzuschmelzenden 
Mindestsicherungsbetrages wird der betriebliche Durch-
schnittsbetrag (ggf. für unterschiedliche Beschäftigtengruppen) 
der Zeitzuschläge nach den Vorschriften des TV-N zugrunde 
gelegt. Die Definition der festzulegenden Beschäftigtengruppen 
sowie des (zwölf Monate umfassenden) Vergleichszeitraumes 
für die Ermittlung des betrieblichen Durchschnittsbetrages der 
Zeitzuschläge für die einzelnen Verkehrsbetriebe erfolgt durch 
örtlichen Tarifvertrag.  
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§ 24 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01.2007 in Kraft. Abwei-

chend davon tritt § 23 mit Wirkung vom 01.07.2007 in 
Kraft.  

 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Kalen-

dermonaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres, frü-
hestens zum 30. Juni 2010, schriftlich gekündigt werden.  

 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 8 Abs. 1 Satz 1 mit ei-

ner Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monates schriftlich gekündigt werden.  

 
 
 
Protokollerklärung zu § 24 Abs. 1 Satz 1  
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die 
Dienstpläne zum Fahrplanwechsel 2006 bereits auf der Basis 
der Vorschriften des TV-N Bayern erstellt werden können. 
 
Protokollerklärung zu § 24 Abs. 1 Satz 2  
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass bis zur 
Überleitung der am 31.12.2006 beschäftigten Arbeitnehmer 
hinsichtlich der Bezahlung die bisherigen Regelungen gelten.  
 
Protokollerklärung zu "betrieblich"  
Unter dem Begriff "betrieblich" ist keine tarifvertragliche, son-
dern eine Regelung der Betriebsparteien selbst zu verstehen, 

wie sie im Rahmen der jeweiligen Betriebsform gesetzlich zu-
lässig ist.  
 
 
 
München, 18. August 2006  
 
 
 
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern  dbb tarifunion  
Dr. Böhle       Stöhr 
Vorsitzender      1. Vorsitzender 
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Anlage 1 
 

Eingruppierung von Arbeitnehmern (AN) 
in den Nahverkehrsbetrieben 

- Entgeltordnung - 

 

Vorbemerkungen:  
 
1. Die Tätigkeiten des AN müssen die Voraussetzungen 

eines Oberbegriffs und die ihm zugrunde liegende Wer-
tigkeit erfüllen. Die in den Beispielen zu den Entgeltgrup-
pen umschriebenen Tätigkeiten entsprechen der Wertig-
keit eines Oberbegriffs. Sind Tätigkeiten als Beispiel nur 
in einer Entgeltgruppe vereinbart, wird dadurch nicht 
ausgeschlossen, dass die Anforderungen eines Ober-
begriffs einer höheren Entgeltgruppe erfüllt sein können.  

2. Sind in einer Entgeltgruppe mehrere Oberbegriffe vor-
handen, stehen diese gleichwertig nebeneinander.  

3. Arbeitnehmer, denen die Funktion eines Vorarbeiters 
oder Vorhandwerkers übertragen worden ist, werden für 
die Dauer dieser Tätigkeit jeweils eine Entgeltgruppe hö-
her eingruppiert. Diese Eingruppierung ist jederzeit wi-
derruflich. Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 8, die für die 
Dauer der Tätigkeit als Vorhandwerker oder Vorarbeiter 
in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden, erhalten 
höchstens das Entgelt der Stufe 4.  

 
 
 
 
 

 

Entgeltgruppe 1 

1 AN mit einfachsten Tätigkeiten  
 

Die Tätigkeitsmerkmale können betrieblich ausgefüllt 
werden, insbesondere um ausgelagerte (outgesourcte) 
Leistungen zurückzuholen oder die Auslagerung (das 
Outsourcing) von Leistungen zu verhindern.  

 

Entgeltgruppe 2  

2 AN mit einfachen Tätigkeiten  
(Einfache Tätigkeiten sind vorwiegend mechanische Tätigkei-
ten, die eine Einarbeitung erfordern. Einarbeitung setzt die 
Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
voraus, um die Tätigkeiten sach-und fachgerecht ausüben zu 
können.)  

 

Beispiele:  
2.1. Einfache Bürotätigkeiten (wie Führen von einfachen Lis-

ten, Mithilfe bei der Postabfertigung, Registratur, Fotoko-
pieren)  

2.2. Hilfspersonal in Verkehrsbetrieben (z.B. Fahrgastlenker)  

 
 

Entgeltgruppe 3 

3 AN mit Tätigkeiten, die eine eingehende fachliche Einar-

beitung erfordern  

 



Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Bayern vom 18.08.2006 i.d.F.d. 2 ÄTV v. 9. Juni 2009 
 
 
 

Seite | 32 
 

Beispiele:  
3.1. Tätigkeiten als Hilfshandwerker  
3.2. Tätigkeiten als Servicepersonal (z.B. Fahrausweisprüfer)  

Entgeltgruppe F  
F Arbeitnehmer mit Tätigkeiten als Straßenbahn-, U-Bahn-
und Omnibusfahrer 
 
Entgeltgruppe 4  
4.1 AN, die Tätigkeiten ausüben, die gründliche Fach-
kenntnisse erfordern  

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnis-
se von Gesetzen, Tarifbestimmungen usw. im Rahmen 
der auszuübenden Tätigkeiten)  

4.2 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  

 
Beispiele:  
4.3.1 Tätigkeiten als Betriebshandwerker  
4.3.2 Tätigkeiten als Fachkraftfür Lagerwirtschaft  
4.3.3 Gleiswerker  
4.3.4 Fahren und Bedienen von Spezialfahrzeugen (z.B. Fahr-

zeuge mit komplizierten Arbeitsmaschinen)  
 
Entgeltgruppe 5  
5.1 AN mit abgeSChlossener Ausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf und entsprechenden Tä-
tigkeiten  

5.2 AN, die Tätigkeiten ausüben, die gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse erfordern 

(Gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordern ge-
genüber gründlichen Fachkenntnissen eine Erweiterung 
dem Umfang nach.)  

5.3 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  

 
Entgeltgruppe 6  
6.1 AN der Entgeltgruppe 5.1, die besonders hochwerti-

ge oder besonders vielseitige Tätigkeiten ausüben  
(Besonders hochwertige Tätigkeiten erfordern hochwer-
tiges fachliches Können sowie besondere Umsicht und 
Zuverlässigkeit. Besonders vielseitige Tätigkeiten erfor-
dern vielseitiges fachliches Können und breitere Einsetz-
barkeit).  

6.2 AN, die Tätigkeiten ausüben, die gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem 
Fünftel selbständige Leistungen erfordern 
(Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausge-
setzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges 
Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer ei-
genen geistigen Initiative. Eine leichte geistige Arbeit 
kann diese Anforderung nicht erfüllen.)  

6.3 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  

 
Beispiele:  
6.4.1 AN, die Montage-, Reparatur-oder Überholungsarbeiten 

an komplizierten Steuerungsanlagen oder an 
Fernsprech-, Fernseh-oder Funkanlagen ausführen  

6.4.2 AN mit zusätzlicher Spezialausbildung (oder gleichwerti-
gen Spezialkenntnissen), die schwierige oder komplizier-
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te Reparatur-, Überholungs-und Wartungsarbeiten aus-
führen  

6.4.3 AN, die aufgrund zusätzlicher Spezialausbildung und 
ihrer besonderen Kenntnisse komplizierte und vielseitige 
Reparatur-und Überholungsarbeiten verrichten  

6.4.4 AN der Entgeltgruppe 5.1, die besonders vielseitige Ar-
beiten an unterschiedlichen Geräten, Anlagen, Einrich-
tungen oder in unterschiedlichen Fachbereichen ausfüh-
ren und hierzu wesentliche Kenntnisse aus anderen Be-
rufsbildern benötigen 

6.4.5 AN, die die Montage, Reparatur und Überholung der 
(gesamten) elektrischen Einrichtungen der Straßen-
bahnwagen, Obusse, Stadt-lU-Bahnen durchführen  

6.4.6 AN, die komplizierte Arbeiten bei der Beseitigung von 
entsprechenden Schäden an selbsttragenden Aufbauten 
ausführen und dabei Bleche und Konstruktionsteile 
schweißen, verformen, treiben, spannen und diese Ar-
beiten mit .besonderer Handfertigkeit ausüben  

6.4:7 Tätigkeiten als Buchhalter (Debitoren/Kreditoren)  
6.4.8 Handwerks-und Industriemeister mit entsprechenden 
Tätigkeiten  
6.4.9 Tätigkeiten als Personaldisponent für den Fahrdienst  
6.4.10 Staat!. geprüfte Techniker mit entsprechenden Tätigkei-
ten  
6.4.11 Sachbearbeiter für Fahr-und Dienstpläne  
6.4.12 Verkehrsmeister  
 
Entgeltgruppe 7  
7.1 AN der Entgeltgruppe 6.1, die Tätigkeiten ausüben, 

die besondere Spezialkenntnisse erfordern  

7.2 AN, die Tätigkeiten ausüben, die gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse und selbstständig~ Leis-
tungen erfordern  

7.3 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  

 
Beispiele:  
7.4.1 AN, die aufgrund spezieller zusätzlicher Ausbildung 

(oder gleichwertigen Spezialkenntnissen) . selbstständig 
und verantwortlich komplizierte und vielseitige Wartungs-
und Reparaturarbeiten an elektronischen Fahrzeug-
steuerungsgeräten, an Zugortungs-und Zuginformations-
anlagen oder an Fernsprech-, Fernseh-und Funkanlagen 
großer Ausdehnung und wechselnder Systeme durchfüh-
ren  

7.4.2 AN-mit zusätzlicher Spezialausbildung für das techni-
sche Zugsicherungspersonal, die selbstständig und ver-
antwortlich Instandhaltungen, Schaltungen nach vorge-
gebenen Schaltunterlagen, Störungserkennung, beson-
dere Mess-und Prüfaufgaben an  Zugsicherungsanlagen 
des U-Bahn-und Stadtbahnnetzes durchführen und AN 
mit zusätzlicher Qualifikation beaufsichtigen·  

7.4.3 AN, die aufgrund . einer Spezialausbildung selbstständig 
und verantwortlich an Prozessrechnern oder an spei-
cherprogrammierbaren Steuerungs-und Regelanlagen 
Wartungs-und Reparaturarbeiten uhd Änderungsdienste 
in Datensätzen nach technisch vorgegebenen Parame-
tern durchführen  

7.4.4 Gelernte Handwerker, Angehörige anderer anerkannter 
Ausbildungsberufe (Lehrberufe), die eine ordnungsge-
mäß abgeschlossene Berufsausbildung (Lehrzeit), durch 
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Zeugnisse nachgewiesen haben und in ihrem erlernten 
oder einem verwandten Fach als Ausbilder im Sinne der 
Ausbilder-Eignungsverordnung tätig und in zentralen 
Ausbildungsstätten eingesetzt sind  

7.4.5 Arbeitnehmer (z.B. Industriemechaniker, Kraftfahrzeug-
mechaniker, -schlosser, -elektriker), die in einem amtlich 
anerkannten Betrieb nach der BO-Strab bzw. nach § 29 
StVZO Anlage VIII aufgrund einer Spezialausbildung 
selbstständig und verantwortlich die Ausführung der bei 
der Haupt-, Zwischen-und Bremsensonderuntersuchung 
als erforderlich festgestellten Reparaturen auf Vollstän-
digkeit entsprechend den technischen Anforderungen zu 
überprüfen haben 

7.4.6 Handwerks- und Industriemeister mit fachlicher Aufsicht 
über Handwerker oder Facharbeiter  

7.4.7. Verkehrsmeister mit besonderen Aufgaben oder mit 
Weisungsbefugnis gegenüber anderen Verkehrsmeistern 
(z.B. Gruppenleiter, Fahrleiter, Disponent) 

 
Entgeltgruppe 8  
8.1 AN, deren Tätigkeiten sich durch das Maß ihrer Ver-

antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 7.1 he-
rausheben  

8.2 AN, die Tätigkeiten ausüben, die gründliche, umfas-
sende Fachkenntnisse und selbständige Leistungen 
erfordern  
(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten ge-
genüber gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen 
eine Steigerung der Tiefe und Breite nach)  

8.3 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  

 
Beispiele:  
8.4.1 Handwerks-und Industriemeister, die sich durch den Um-

fang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes und 
große Selbständigkeit wesentlich aus der EG 7.2 he-
rausheben  

8.4.2. Selbständiges Anfertigen, Ändern und Pflegen von DV-
Programmen und DV-Programmbausteinen  

 
Entgeltgruppe 9  
9.1 AN, deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Entgelt-

gruppe 8.2 herausheben, dass sie besonders ver-
antwortungsvoll sind  

9.2 AN mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung 
und entsprechenden Tätigkeiten  

9.3 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  

 
Beispiele:  
9.4.1 Handwerks-und Industriemeister, die ausdrücklich zu 

Leitern von großen Arbeitsstätten, in denen Handwerker 
oder Facharbeiter beschäftigt sind, bestellt sind.  

9.4.2 Abschließende Bearbeitung und Zuordnung von aktivie-
rungspflichtigen und nichtaktivierungspflichtigen Aufträ-
gen und deren Weiterberechnung  

9.4.3 Selbständiges Anfertigen, Ändern und Pflegen von DV-
Programmen und DV-Programmbausteinen mittleren 
Schwierigkeitsgrades  
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Entgeltgruppe 10 
10.1 AN, deren Tätigkeiten sich durch besondere Schwie-

rigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9.1 
oder 9.2 herausheben  

10.2 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  

 
Beispiele:  
10.3.1 Kostenrechnungen, Kostenanalysen, Kalkulationen und 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen  
10.3.2 Bearbeiten von schwierigen Aufgaben in der Finanz-

/Anlagenbuchhaltung (Kontierungen, Wertberichtigungen 
und Abschreibungen) mit Jahresabschlussarbeiten (Bi-
lanz, GuV)  

10.3.3 Selbständiges Anfertigen, Ändern und Pflegen von DV-
Programmen und DV-Programmbausteinen hohen 
Schwierigkeitsgrades 

 
Entgeltgruppe 11  
11.1 AN mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-

schulbildung und entsprechenden Tätigkeiten  
11.2 AN, deren Tätigkeiten sich durch das Maß der Ver-

antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 10.1 he-
rausheben  

11.3 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  

 
Beispiele:  

11.4.1  Ermittlung von bereichsübergreifenden Vergleichszah-
len, Soli-/Ist-Vergleich und Abweichungsanalysen als 
Controller'  

11.4.2 Analysieren, Testen und. Einführen von DV-Systemen 
und deren Wartung als DV-Organisator  

11.4.3 Analysieren, Planen, Implementieren und Kontrollieren 
von Betriebssystemen von Standardsoftware als Sys-
temprogrammierer  

 
Entgeltgruppe 12  
12.1 AN mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung nach einjähriger  einschlägiger Berufsausü-
bung und entsprechenden Tätigkeiten  
12.2  AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 

entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  
 
Entgeltgruppe 13  
13.1 AN mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-

schulbildung und entsprechenden Tätigkeiten, deren 
Tätigkeiten sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 12.1 herausheben  

13.2 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkel1enausüben.  

 
Entgeltgruppe 14  
14.1 AN mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-

schulbildung und entsprechenden Tätigkeiten, deren 
Tätigkeiten sich durch das Maß der Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe 13.1 herausheben  

14.2 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben  
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Entgeltgruppe 15  
15.1 AN mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-

schulbildung und entsprechenden Tätigkeiten, die 
sich erheblich aus der Entgeltgruppe 14.1 heraushe-
ben  

15.2 AN, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen 
entsprechende gleichwertige Tätigkeiten ausüben 



Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Bayern vom 18.08.2006 i.d.F.d. 2 ÄTV v. 9. Juni 2009 
 

Seite | 37 
 

Anlage 2 
Entgelttabelle 

Tabelle TV-N Bayern vom 01.01.2009 bis 30.04.2009 (Erhöhungsbetrag: 40,00 €)  

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3.843,08 4.265,66 4.671,31 5.048,81 5.398,14 5.719,27 

14 3.589,55 3.950,14 4.299,47 4.637,52 4.958,67 5.251,65 

13 3.364,18 3.702,24 4.029,02 4.350,16 4.598,07 4.800,91 

12 3.138,82 3.437,43 3.736,03 3.989,58 4.237,50 4.412,04 

11 2.941,61 3.217,69 3.459,97 3.668,44 3.843,08 3.989,58 

10 2.744,42 3.003,59 3.257,13 3.426,16 3.544,47 3.628,98 

9 2.575,39 2.800,76 3.020,50 3.172,62 3.228,95 3.313,48 

8 2.406,38 2.552,85 2.676,81 2.795,13 2.913,46 2.997,97 

7 2.237,35 2.372,56 2.490,89 2.575,39 2.631,75 2.688,08 

6 2.096,48 2.220,43 2.333,12 2.412,00 2.457,07 2.496,51 

5 1.955,64 2.073,95 2.175,37 2.248,61 2.293,68 2.366,92 

4 1.842,94 1.955,64 2.051,42 2.119,02 2.164,10 2.271,14 

F 1.820,41 1.893,65 1.955,64 1.995,08 2.079,58 2.164,10 

3 1.730,27 1.820,41 1.893,65 1.955,64 1.995,08 2.079,58 

2 1.617,57 1.713,36 1.797,87 1.859,85 1.899,30 1.921,82 

1     1.448,56       
 

 
Tabelle TV-N Bayern ab 01.05.2009 (3,1 v.H.)     

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3.962,22 4.397,90 4.816,12 5.205,32 5.565,48 5.896,57 

14 3.700,83 4.072,59 4.432,75 4.781,28 5.112,39 5.414,45 

13 3.468,47 3.817,01 4.153,92 4.485,01 4.740,61 4.949,74 

12 3.236,12 3.543,99 3.851,85 4.113,26 4.368,86 4.548,81 

11 3.032,80 3.317,44 3.567,23 3.782,16 3.962,22 4.113,26 

10 2.829,50 3.096,70 3.358,10 3.532,37 3.654,35 3.741,48 

9 2.655,23 2.887,58 3.114,14 3.270,97 3.329,05 3.416,20 

8 2.480,98 2.631,99 2.759,79 2.881,78 3.003,78 3.090,91 

7 2.306,71 2.446,11 2.568,11 2.655,23 2.713,33 2.771,41 

6 2.161,47 2.289,26 2.405,45 2.486,77 2.533,24 2.573,90 

5 2.016,26 2.138,24 2.242,81 2.318,32 2.364,78 2.440,29 

4 1.900,07 2.016,26 2.115,01 2.184,71 2.231,19 2.341,55 

F 1.876,84 1.952,35 2.016,26 2.056,93 2.144,05 2.231,19 

3 1.783,91 1.876,84 1.952,35 2.016,26 2.056,93 2.144,05 

2 1.667,71 1.766,47 1.853,60 1.917,51 1.958,18 1.981,40 

1     1.493,47       
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Tabelle TV-N Bayern ab 1.5.2009 (Stundenentgelte gerundet)* 

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 23,71 26,32 28,82 31,15 33,31 35,29 

14 22,15 24,37 26,53 28,61 30,60 32,40 

13 20,76 22,84 24,86 26,84 28,37 29,62 

12 19,37 21,21 23,05 24,62 26,15 27,22 

11 18,15 19,85 21,35 22,64 23,71 24,62 

10 16,93 18,53 20,10 21,14 21,87 22,39 

9 15,89 17,28 18,64 19,58 19,92 20,45 

8 14,85 15,75 16,52 17,25 17,98 18,50 

7 13,81 14,64 15,37 15,89 16,24 16,59 

6 12,94 13,70 14,40 14,88 15,16 15,40 

5 12,07 12,80 13,42 13,87 14,15 14,60 

4 11,37 12,07 12,66 13,08 13,35 14,01 

F 11,23 11,68 12,07 12,31 12,83 13,35 

3 10,68 11,23 11,68 12,07 12,31 12,83 

2 9,98 10,57 11,09 11,48 11,72 11,86 

1 
  

8,94 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Die Tabelle der Stundenentgelte dient lediglich als Berechnungshilfe und ist nicht Teil des Tarifvertrages.
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Anlage 3 
Katalog der erschwerniszuschlagspflichtigen Arbeiten 

 
Erschwerniszuschläge (zu § 12 TV-N) 

Lfd. 
Nr. 

Erschwernisse % Anteil 

1 
Arbeiten in engen Räumen mit einem eingeschränkten Bewegungsspielraum (z.B. in Apparaten, Kanä-
len, Gruben, Brunnen, Schächten, Sickerbecken, Gräben) und Arbeiten in Zwangshaltung (z.B. über 
Kopfarbeit) 

6% 

2 
Arbeiten in engen geschlossenen Räumen mit einem eingeschränkten Bewegungsspielraum (z.B. Be-
hälter, Gefäße mit Mannlocheinstieg) 

8% 

3 
Arbeiten mit ungewöhnlich starker Verschmutzung bzw. Entrosten von Anlagenteilen (z.B. Durchträn-
kung mit Farbe, 01 oder Schmutzwasser, Stäuben, Kohlestaub) 

7% 

4 
Arbeiten bei besonders ungünstigen Witterungsbedingungen (z.B. starkem Schneetreiben, starkem 
Wind, starkem Hagel, starkem anhaltenden Regen) oder bei einer Umgebungstemperatur von mehr 
als 40 °C bzw. Frost unter minus 10 °C 

6% 

5 Arbeiten bei. denen das Tragen eines Gehörschutzmittels vorgeschrieben ist 7% 

6 
Arbeiten unter Vibrationseinwirkung mit Ganzkörperschwingungen oder Hand-Arm-Schwingungen 
(z.B. Arbeiten mit Motorsägen, Motorsensen, Laubgebläse, Presslufthämmern, Rüttelplatten, Bagger, 
Kräne) 

7% 

7 
Arbeiten mit ätzenden, giftigen oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen (z.B. Innerotol, Karbon-
ileum, Teer, Odorierungsmittel THT) 

9% 

8 
Sand- und Stahlsplittstrahlen im Strahlraum körperlich stehend bzw. arbeitend mit spezieller Schutz-
kleidung und Schutzhelm 

9% 

9 
Arbeiten mit Atemschutzgerät (Vollmaske mit Filter), Arbeiten mit speziellem Schutzanzug (z.B. Antis-
tatische-, Chemikalien-, Hitze-, isolierende Schutzkleidung; keine Einmalschutzanzüge oder ähnli-
ches) 

9% 

10 Abisolierarbeiten mit Mineralwolle, Glaswolle oder Schlackenwolle 6% 

11 
Isolierarbeiten mit loser Mineralwolle, Glaswolle oder Schlackenwolle. Protokollerklärung: Lose Iso-
lierteile sind nicht verdichtete oder nicht geformte Isolierteile) 

5% 

12 Arbeiten im Wasser bzw. Schlamm über 15 cm Tiefe oder knöcheltiefem Beton 9% 
13 Arbeiten unter Gasentweichung (z.B. bel Rohrbrüchen, Anbohrungen, Chlorausbruch) 9% 
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14 (Schweiß-)Arbeiten mit Hitzeeinwirkung bei mehr als 60 °C Kontakttemperatur 8% 

15 
Abbrucharbeiten von Gebäuden bzw. technischen Einrichtungen (Abbrucharbeiten sind Arbeiten zur 
Beseitigung von baulichen Anlagen mit bauaufsichtlicher Genehmigung 

7% 

16 

Heben und Tragen von Lasten (bei Frauen von mehr als 15 kg, bei Männern von mehr als 25 kg) oder 
Ziehen und Schieben von Lasten mit einer Druckbelastung im Lendenwirbelbereich (bei Frauen mehr 
als 2500 Newton, bei Männern mehr als 3200 Newton) ohne Benutzung von präventiven Maßnahmen 
in nicht unerheblichem Umfang 

7% 

17 

Arbeiten in Höhen (z.B. auf Leitern, Gerüsten, Masten, Bäumen, an Abspannketten sowie im Seilfahr-
gerät) ohne hochziehbare Personenaufnahmemittel bzw. Hebebühnen 
über 6 m bis15m 
über 15 m bis 25 m 
über 25 m bis 35 m 
über 35 m 

 
 

7% 
9% 

11 % 
13 % 

18 

Arbeiten entsprechend der UW Elektrische Anlagen und Betriebsmittel BGV A 3 I GUV-V A2 (VSG 1.4) 
bzw. UW Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen (BGV 032) an unter Spannung 
stehenden Teilen nur in besonders geregelten Fällen (z.B. unerlässliche Arbeiten an spannungsfüh-
renden Teilen elektrischer Anlagen, soweit sie nach VOE 0105 und BGV A 3 zulässig sind und dafür 
eine Ausbildung zur Elektrofachkraft zwingend vorgeschrieben ist (.BGV A 3 § 8 Tabelle 5) 

7% 

19 
Entsorgung von ekelerregenden bzw. krankheitserregenden Stoffen incl. Reinigung von Anlagen(-
teilen) bzw. Fahrzeugteilen 

11 % 

20 
Arbeiten in engen Räumen unter laufendem Betrieb (z.B. Auswechseln Notstromaggregate, Arbeiten 
an Aufzügen und Rolltreppen) 

13 % 

21 Einsatz als Lehrfahrer 6% 
 
 
 
 
 
 



Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Bayern vom 18.08.2006 i.d.F.d. 2 ÄTV v. 9. Juni 2009 
 

Seite | 41 
 

dbb tarifunion und GDL helfen! 
 
Als Gewerkschaftsmitglied der GDL unter dem Dach der dbb tarifunion sind Sie sicher, immer mindestens nach Tarifvertrag bezahlt zu wer-
den. Die 39 Mitgliedsgewerkschaften der dbb tarifunion mit ihren über 360.000 Mitgliedern bieten ständige Kontakte ohne bürokratische 
Umwege. Als Gewerkschaftsmitglied unter dem Dach der dbb tarifunion genießen Sie kostenlosen Rechtsschutz für alles was im Zusam-
menhang mit der derzeitigen oder früheren beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit steht.  
 
Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke der dbb tarifunion. Wir informieren schnell und vor Ort über www.tarifunion.dbb.de, durch das 
Flugblatt dbb aktuell oder durch das Magazin tacheles. Grundsatzwerke und Kommentierungen erscheinen in der Reihe tarifunion schrif-
ten. 

Deshalb: Es lohnt sich GDL-Mitglied zu sein!! 

Weitere Informationen: www.gdl.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


